
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/6/24 2002/12/0336
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.2005

Index

L22006 Landesbedienstete Steiermark

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

GehG/Stmk 1974 §30a Abs1 Z3 idF 1996/076;

GehG/Stmk 1974 §30a Abs2 idF 1996/076;

LBG Stmk 1974 §2 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Die Feststellung der Gebührlichkeit der Leiterzulage nach § 30a Abs. 1 Z. 3 GehG/Stmk 1974 (würde jene der

Belastungszulage nach § 30a Abs. 2 GehG/Stmk 1974 ausschließen. Es ist im Hinblick auf den untrennbaren

Zusammenhang jedenfalls eine Prüfung erforderlich, in welcher Höhe beide Zulagen gebühren.
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